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habon dürfte. -Der bio ZUlll Bauernaufsund von 1381 gespaJlllte Bogen mündet 
schlitßlich in die Frage nach dem Stand des Rechtsbewußueins in di...,. 
Aufnandsbewegung der unreren Bevölkerungsschichten, die als die gdihrlichste 
des engWehen MA überhaupt gesehen werden kann. - Obwohl der Vf. seine 
Thesen an Beiopitkn der engWehen ~ichte exemplizifiert, bietet die 
gtschliffene Argumentation besonders des I. Kapitels durchaus auch Anreguo· 
gen für Forschungen zur deutschen Geschichte. Die Anmerkungen bieten 
ausführliche Verweioe auf die umfaugreiche Lireratur, allerdings fehlt leider ein 
entsprechendes Literarurverzeichnio, das die knappe Auswahlbibliographie 
nicht ersetUn kaJlll. Hanna Vollnth 

Alexander BEGERT, Böhmen, die bölunische Kur und das Reich vom Hoch· 
mittelalter bio zum Ende des Alten Reiches. S~n zur KU<Wilrde und zur 
staatsrechtlichen Stellung Böhmens (Historioche Studien 475} Husum 2003, 
Manhiesen, 699 S., Abb., ISBN 3-7868-1475-9, EUR 89. - Die Mainur Diss. 
beschäftigt sich, den Neigungen des Vf. ent>prechend, immerhin auf etWa 300 
Seiten mit der Ztit vor 1526, zunächst mit der Rolle Böhmens bei der Ent· 
$tehung des Kurfürstenkollegs und mit dem Königswahlparagraphen des Sach· 
senspiegels, der bekonntlich den Böhmen ausochloß, weil er nicht dudis<h sei. 
Dies habe keine ethnisthe, sondern eine srutsrechdiche Bedeutung. denn nach 
der Erhebung zum (erbüchen} König 1198 konnte Otakar Pfe:nysl L nicht 
mehr Lebensmann des deutschen König< und des regnumAlemanniae, sondern 
nur noch des .I<:aisen bzw. des Imperiums sein. Die nicht zu bezweifelnden 
Belehnungen böbmioeher Könige durch bloße römisch-deutsche Könige (z. B. 
Otakan n. durch Rudolf von Habsburg 1276} wie den Anspruch, an der 
Königtwahl te.ilzuD.ehn>en konnten die böhmischen Herneher nach Meinung 
B.s dadurch begründen, daß es bei der Wahl immer auch um den imperator 
futurus ging. Dazu hätten sie das im U. Jh. mehrmak erwihute Er:r.schenken· 
amt als weiteres Argument (im Sinne der Enämtertbeorie} herangezogen. Auf 
dem Weg über die Funktion als Wahlentseheider bei PattSituationen der sechs 
Wähler sei der böhmische König schließlieh stiindig in das Kurfürstenkolleg 
integriert worden. B.s auch früher schon diskutierte Grundthese, die er mit 
zwei Exkursen (über die Erhebung Vladislavs U. zum Titularkönig 1158 und 
über LebensabhängigJ<eit von Königen) zu untermauern such~ erseheiet in der 
Tat als sehr erwägenswert. -Im folgenden stellt er die Versuche der böhmi­
schen Könige, besonders Wenzels n., das, ihre Lehenspßiehten zu minimieren, 
um ihren hohen R20g als Könige unter den übrigen Reichsfürsten und die 
Sonderrolle Böhmens im Reich zu dokumentieren. Mit Recht stelli B. dabei 
nicht nur die Heeres- und Hoft.gspllicht, sondern auch die wiehtigen Rituale 
der politischen Kommunikation heraus: das persönliche Erscheinen bei der 
Wahl, die persönliche Lehensnahme, das Schenkenamt ohne Krone. Die Bemü· 
hungen scheiterten unter den Habsburgern Rudolf und Albrecht L weitgehend. 
-Das als nächstes behandelte .Zeitalter der Goldenen Buße• (bis 1419} bietet 
weniger Probleme: die böhmische Kuntimme blieb unangefochten, der Böhme 
wird in der Goldenen Buße privilegiert und gibt als erster der weltlichen 
Kurfürsten seine Stimme ab. Im Untenehied zu den Plemysliden förderte 


